
I n h a l tArbeitsdisziplin i. S. des § 32 GBA. Der Verklagte hat 
vorsätzlich einen ihm erteilten Arbeitsauftrag, von dem 
maßgeblich die Verkehrssicherheit eines Kraftomnibus
ses abhing, nicht erfüllt und damit zu erkennen ge
geben, daß er die Notwendigkeit disziplingemäßen 
Verhaltens im Arbeitsprozeß nicht achtet. Die Einschät
zung wird auch dadurch bestätigt, daß es sich nicht um 
eine einmalige Arbeitspflichtverletzung des Verklagten 
handelt; mit ihm mußten innerhalb des letzten Jah
res wiederholt disziplinarische Auseinandersetzungen 
geführt werden, die in einem Fall sogar einen strengen 
Verweis nach sich zogen.
Der Verklagte ist jahrelang als Kraftfahrzeugschlosser 
tätig. Ihm ist daher bekannt, daß bestimmte Baugrup
pen eines Kraftfahrzeugs für dessen Verkehrssicher
heit besonders wichtig sind. Dazu gehört auch die 
Bremsanlage, deren Funktionsuntüchtigkeit zu schwer
wiegenden Folgen im Straßenverkehr führen kann. 
Der Verklagte handelte hinsichtlich dieser möglichen 
Folgen in grober Weise fahrlässig, wenn er bei dem 
ihm erteilten Arbeitsauftrag, die Bremsanlage zu re
parieren, sich nur teilweise deren Zustand ansah und 
nur oberflächlich ihre Funktionstüchtigkeit prüfte. Wie 
verantwortungslos er dabei handelte, ergibt sich auch 
daraus, daß er dem Zeugen K., der die Probefahrt mit 
dem Bus durchführen sollte, auf dessen Frage wahr
heitswidrig versicherte, er habe die Bremsbacken mit 
neuen Belägen versehen. Sein leichtfertiges Vertrauen 
darauf, daß die Probefahrt Mängel in der Bremsanlage 
sichtbar machen würde, kann den Grad der Schuld 
des Verklagten nicht mindern.
Die Beweisaufnahme vor dem Kreisgericht hat ergeben, 
daß auch bei einem mangelhaften Zustand der Brems
beläge kurzfristig befriedigende Bremsverzögerungen 
erreicht werden können, wenn die Bremsanlage straff 
eingestellt wird. Deshalb können Mängel nicht in je
dem Fall bei einer Probebremsung erkannt werden. 
Gerade dieser Umstand erhöht die Verantwortung 
eines Kraftfahrzeugschlossers für die ordnungsgemäße 
Ausführung von Reparaturen an der Bremsanlage. 
Durch die Aussagen der Zeugen ist erwiesen, daß der 
Fahrer des Kraftomnibusses kurze Zeit nach der Repa
ratur eine ungenügende Bremswirkung feststellte. Eine 
Kontrolle durch die Werkstatt ergab, daß die rechte 
hintere Radbremse verölt war und daß auf der linken 
der Bremsbelag völlig fehlte. Demnach war die Ver
kehrssicherheit des Fahrzeugs nach Verlassen der 
Werkstatt nicht vorhanden, obwohl der Verklagte ge
rade diese Verkehrssicherheit hersteilen sollte. Damit 
bestand eine konkrete Gefahr für Leben und Gesund
heit der Insassen des Kraftomnibusses und darüber 
hinaus auch für andere Verkehrsteilnehmer. Unter die
sem Gesichtspunkt ist das Verhalten des Verklagten 
äußerst verantwortungslos.
Die negative Einstellung des Verklagten zur Arbeits
disziplin, zur gewissenhaften Wahrnehmung der ihm 
übertragenen Verantwortung bei der Erfüllung seiner 
Arbeitsaufgaben und zu der von jedem Werktätigen zu 
erwartenden Achtung des sozialistischen Eigentums 
kommt schließlich auch darin zum Ausdruck, daß er an 
der Bremsanlage des Fahrzeugs tatsächlich nicht ge
leistete Arbeiten abrechnete und dadurch sowohl dem 
Kläger als auch dem Auftraggeber bewußt einen Scha
den zufügte.

Die Ahndung des die sozialistische Arbeitsdisziplin 
wiederholt und zuletzt in schwerwiegender Weise ver
letzenden Verhaltens des Verklagten mit der schwer
sten Disziplinarmaßnahme, der fristlosen Entlassung, 
war daher im Interesse des. Schutzes des Kollektivs des 
Klägers und der nachhaltigen erzieherischen Einwir
kung auf den Verklagten gerechtfertigt.
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